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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AVG §13 Abs3

NAG 2005 §23 Abs1

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2012/22/0185 E 14. März 2013 RS 1

Stammrechtssatz

§ 23 Abs. 1 NAG enthält keine Verp6ichtung der Behörde, einen Fremden darüber belehren zu müssen, ob ihm

allenfalls ein für ihn "vorteilhafterer" Aufenthaltstitel erteilt werden könnte.
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